
Protokoll
10. Treffen der DVG e.V., Regionalgruppe MA-LU-HD am 28.2.2023
Ort: Eichbaum Brauhaus, Mannheim, Käfertaler Str. 168
Teilnehmer: Gemäß beiliegender Teilnehmerliste (Anlage 6)
Angemeldet waren 25, Absagen 5, Anwesende 20
Tagesordnung/ Ablauf:
· Begrüßung durch Arje Korn
· Hinweis auf Datenschutz-Grundverordnung, inkl. Fotos (wurden wg. interessanter Diskussionen vergessen) 
· Info von Arje, dass ggf. künftig eine Raummiete in Höhe von ca. € 350,00 erhoben wird. Lässt sich vielleicht vermeiden durch ausreichenden Verzehr.  Klärung hierzu erfolgt noch.
- Vorstellung der neuen Mitglieder 
- Renate Schellenberg
- Ekkehard Malich
- 2 weitere neue Mitglieder waren nicht anwesend
Delegiertenversammlung am 15.4.2023 in Kassel mit Demonstration:
- Offene Wahl unserer Delegierten: 
Einstimmig gewählt wurden Arje Korn und Gerhard Müller-Dorn als Delegierte und Sigurd Kroihs einstimmig als Ersatzdelegierter.
Zur geplanten Demonstration in Kassel werden noch detaillierte Informationen kommen. Unsere RG kann dann nach diesen Infos entscheiden ob und wie unter den dann bekannten Umständen eine Gruppe oder einzelne Personen für den Tag hin- und zurückreisen. Übernachtungskosten können gem. Reisekostenordnung nicht übernommen werden.
Themenvorschläge wurden diskutiert.
Bisher war der Klageweg trotz unterschiedlicher Ansätze ohne Erfolg. Trotzdem gilt die Empfehlung, weiterhin Klage zu erheben, um unsern Protest damit kund zu tun.
Erfolgversprechender scheint, auf der politischen Ebene zu agieren, wofür eine Reihe von Aktionen laufen. 
Von Arje wurde ausgeführt, dass die Mitglieder des Gesundheitsausschusses bereits alle schriftlich kontaktiert wurden und zusätzlich auch noch persönlich angesprochen werden sollen. Der in unserer RG beheimatete Prof. Dr. Grau von den Grünen, wurde von Arje und Gerhard bereits persönlich aufgesucht, er möchte jedoch für unser Anliegen nicht den Vorreiter spielen.
Weitere Aktionen unserer RG: Persönliches Treffen von Arje und Gerhard mit H. Castellucci, SPD MdB in Ladenburg, Einladung von Fr. Cademartori, SPD MdB, zu unserer RG. Zuerst Zu-, dann Absage.  Neues Treffen in ihrem Wahlbüro für den 08.03.2023 vereinbart.
Des Weiteren gab es einen regen Schriftverkehr mit der Redaktion von Markus Lanz zur Rente und Privater Vorsorge und damit einhergehend das uns zugefügte Unrecht. Ferner wurden eine Reihe von Leserbriefen zu unserer Sache an die FAZ, Süddeutsche MM und Focus gesandt, wobei der Focus Kommentar im Internet nachlesbar ist.
				                    
[bookmark: _GoBack]Die Kollegen von der DVG-Regionalgruppe Heilbronn haben 3500 DVG-Flyer in ausgewählten Stadtteilen verteilt, jedoch blieb die Resonanz mit nur einer Neuanmeldung recht bescheiden!
Vorschläge für zukünftige Aktionen:	
Es ist notwendig, sichtbarer zu werden, Aufsehen zu erregen (Beispiel: Klimakleber). Eine der Ideen, einen Stand vor dem Maimarkt ist nicht zulässig. Trotzdem haben sich einige Mitglieder bereit erklärt, eine Info Aktion durchzuführen. Löst die Polizei die Aktion auf, erregt dies Aufmerksamkeit.
Leserbriefe und Pressearbeit weiter intensivieren Präsens in den Social Media – Kanälen verstärken (YouTube o.ä.), um jüngere Menschen zu erreichen.
Informationen:
Der eingeführte Freibetrag kann als Erfolg unserer Vereinsarbeit gewertet werden, was uns motivieren sollte, in unserem Bestreben nicht nachzulassen.
Der Freibetrag wird für 2023 erhöht.
Die zukünftige Entwicklung kann man sich mit Hilfe der Excel-Berechnung von Norbert Böttcher, ein ausgewiesener Excel-Profi, selbst ermitteln. Nach seiner Berechnung sinkt der Freibetrag in 2024 wieder.
Sigurd Kroihs berichtet über den Stand seiner Klage. Er rechnet damit, dass erst Ende 2023 darüber entschieden wird, ob die Klage angenommen wird. Er wird die Unterlagen zur Verfügung stellen.
Bericht über die Klage von Klaus Irle vor dem Sozialgericht Mannheim. Schwerpunkt der Klage: Vertragsfreiheit nach GG, Privatvertrag nach BGB, Informationspflicht der Krankenkassen. Die Klage wird gemäß mündlicher Ausführung des Gerichtes abgelehnt werden. Klaus Irle möchte nach Vorliegen der schriftlichen Begründung Revision einlegen und hofft auf vielfältige Unterstützung.
Lebhafte Diskussionen über die Möglichkeit der Sammelklage. Der Verein kann dies nicht, ggf. müssten sich die einzelnen Mitglieder für eine Klage zusammenschließen. Frage, inwieweit EU-Recht greifen könnte, ggf. mit dem Ansatz des Eigentumsrechts. Hier bestand Interesse, die evtl. Kosten der Verfahren in Erfahrung zu bringen. (Achtung, siehe Ende des Protokolls!) Überlegungen, ob eine Klage gegen den Arbeitgeber als Versicherungsnehmer wg. fehlender Aufklärung und Beratung und damit Verstoß gegen die Fürsorgepflicht sinnvoll ist. Dies wäre dann wohl eine Klage vor dem Arbeitsgericht. 
Ggf. sind die Antworten hierzu bei der Delegiertenversammlung zu erhalten.
Grundsätzlich ist es wünschenswert, juristische Qualifikation im Verein zu haben.
Es gab eine lebhafte Diskussion zu den Überlegungen von Ekkehard Malich zum Thema Fälligkeit eines Vertrags. Dies kann u.a. relevant sein, bei mehreren Verträgen (einer vertraglichen Einheit) mit unterschiedlichen Auszahlungsterminen. Konkrete Frage: ist die Fälligkeit des jeweiligen Vertrags für den Beginn der Beitragspflicht maßgebend oder der Auszahlungszeitpunkt. Dies kann u.a. bei Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze relevant sein, da hier ggf. für einige Jahre der Beitrag entfallen würde. Dieses Thema ist sehr speziell und wurde im Nachgang beim anschließenden Essen weiter diskutiert. Arje und Gerhard wollen sich dieser Fragestellung noch einmal annehmen.

Aufgrund der Erhöhung des KV-Beitrags oder Zusatzbeitrags sollen die Beiträge angepasst werden. Hierzu werden/ wurden entsprechende Schreiben der Krankenkassen verschickt. Es empfiehlt sich, Einspruch einzulegen. Ein Musterschreiben wurde mit der Einladung verschickt. Das Verfahren wurde kurz umrissen. Schreiben der KK / Widerspruch/ Prüfung und abschlägiger Bescheid/ erneuter Widerspruch/ abschlägiger Bescheid / dann ggf. Klage vor dem Sozialgericht.
Arje gab den Hinweis von Edgar Krieger weiter, dass über die Webseite fragdenstaat.de Auskünfte aller Art zu erhalten sind.
Es wird auch noch einmal darauf hingewiesen, regelmäßig unser „Homepage“ unter dem 
LINK:   https://dvg-ev.org
zu besuchen, da hier zu allen wesentlichen Ereignissen und Aktionen, regional wie bundesweit informiert wird.
Das nächste Treffen soll nach der Delegiertenversammlung vom 15.4.2023 stattfinden. 
Neben der Information Über die Delegiertenversammlung wird ein Hauptthema die Wahl des/der neuen Leiter/in der RG MA-LU-HD sein.
Arje hatte wiederholt, darauf hingewiesen, dass er die seit 2018 ausgeübte Funktion abgeben wird.
Alle Mitglieder sind aufgerufen sich für die Nachfolge zu bewerben. Infos dazu bitte an arje.korn@kabelbw.de oder muedo@unitybox.de . Fragen werden gerne auch telefonisch vorab beantwortet. Insbesondere sind auch Frauen angesprochen.
Einarbeitung und weitere Unterstützung ist selbstredend sichergestellt.
Verabschiedung und Dank an alle Mitglieder für Ihr Kommen.
 
Mannheim 02./05.03.2023


Leiter der Veranstaltung					Protokoll

Arje Korn	stellv. Gerhard Müller-Dorn                    Renate Schellenberg


P.S. Nach Erstellung des Protokolls hatte gestern Abend noch Reiner Korth, Vorsitzender des DVG nachfolgende Stellungnahme zu den Kosten einer Klage bis zum Bundessozialgericht zusammengefasst: 


Guten Abend zusammen,

die Verfahren in der ersten (SG) und in der zweiten Instanz (LSG) sind 
gerichtlich von Amts wegen „kostenfrei“ für beide Seiten.

Es erfolgt auch für den späteren „Prozeßgewinner“ vor Gericht deshalb keine Kostenerstattung.

Jede Partei hat natürlich ihre eigenen Kosten (Schriftsatz, Reisekosten) selbst zu zahlen.

1: Vor dem SG und LSG
-  besteht „keine Anwaltspflicht“. Kläger und Beklagte können 
   allerdings einen „Bevollmächtigten“ mitbringen, der vorträgt. Das sind z. B
    ehrenamtliche Rechtsberater vom VdK, SoVD oder ggfls. auch vom DVG.

-   Jeder Kläger kann seine Klageschrift selber erstellen
    Die Kosten für einen Schriftsatz einer Anwaltskanzlei belaufen sich auf 375 bis 500 Euro.

2: Für das Verfahren vor dem BSG in Kassel
-  besteht „Anwaltspflicht“.
-  Die kompletten Verfahrenskosten (inkl. Nebenkosten) belaufen sich auf
    2 500 bis 5 000 Euro, nach uns bisher vorliegenden Informationen.


Freundliche Grüße                   

Reiner Korth                                 
Bundesvorsitzender DVG eV






